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hat das AmtsgerichtZweibrucken durch den RiÖhter am Amtsgericht Orth

auf die mündliche Verhandlung vom 26'M.2üA

für Recht erkannt:

f - Die Bektagte wird verurteilt, an die'Klägerin 482,77 €
zuzüglich Zinsen in Höhe von 5 ProzenlRynkten über
dem BasiszinssaE getn. S 2SS'BGE seit dem
19.06.2009, zr.züglich 20,90 € vorgerichtlicher Mahn-

' 
auslagen zu.zahten

lm Ubrigen wifd die Klageabgewiesen.

lf . Die KlägeriinhatY+ und die Beklagte 'Ä der Kosten
des Rechtsstreits zu tragen.

lll. Das Urleil ist vorläuflg volfstreckbar'

fV. Der Streitwert wird ar.rf 662,77 €,festgesetzt'

'Entschaidungsgrülrd"r, :

Der Ktägerin steht der:geltend gernachte Anspruch auf Zahlung restlicher Mietwagen-

kosten gem" SS'7, 18 SIVG, S 3 Nr. 1 PflVersG, SS 823 Abs' 1, 249 Abs 2 S- 1 BGB in

dern aus dem Tenor ersichtlichen Unrfang zu. ttn Übrigen war'die l{age äbzuweisen-

a)

Hinsichtlich der Aktivlegitirnation der: Klägerin bestehen keine Bedenken.

Insbesondere ist dre Abtretung nicht gem. S 134 BGB i.V.m. dem GeseE über außer-

gerichtliqhe Rechtsdienstleistungen nichtig. Nach der amtlicl'ren Begründung des

Rechtsdienstleistungsgesetzes im GeseEentwurf där Bundesregierung (BR Drucksa-

che 63206, Seite 110 f) wird als Anwendungsfall der als Nebenleistung zulässigen
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Inkassotätigkeit aqsdrücklich die Geltendmachung von Mietw4gtenkosten im Bereich

der Unfallschadenregulierung genannt. In dieser Begrundung heißt es: ,soweit die

Rechtsprechung unter Geltung des Artikel 1 S 5 Rechtsberatungsgesetz bis heute

ganz übenruiegend daranfesthält, dass die Einziehung afuetretener Kundenforderung

durch den gewerblichen Untemehrner nur dann zulässig ist, Wenn es im Wesentlichen

darum geht, die ihm durch Abtretung eingeniumte Sicherheit zu verwirklichen (vgl. zu-

letzt BGH, Vl ZR 268/04 vom 15.11 2005, Versioherungsrecht 2006, 283), solldies

künftig nicht mehr gelten (vgl. LG Offenburg, Urteil vom 04.12.2009, Aa,'. 1 S 32/09, Bl.

251 f f  d:A.) .

lm Übrigen ergeben sich auch keine durchgreifenden Bedenken gegen die Wirksam-

keit der Abtretung. Zwar mangett es der Sicherungsabtretungserldärung an dem Da-

tum und dem Ort der Untezeichnung, jedoch ist:die Sicherungsabtretr"rngse*lärung

anhand'der in ihr enthaltenen Information ausreichend bestimmbar, sodass die Abtre-

tungser*lärung auch wirksam ist.

h \v I

Die zur Anrnietung des Fahrzeuges geltend gemachten zusä2lichen Kosten waren in

Höhe von weitere n 482,77 € erforderlich ($ 2a9 BGB).

Nach der inzurischen ständigen Rechtsprechung-,des BGH kann der'Geschädigte als

erfo rderlichen Herstellu ng5aufwa nd Er:salz der M ietwagenkoqtgn verlangen, d i e ei n

verständiger, wirtschaftlich denkender Mensch in der Lage des Geschädigten für

zrveckmäßig und notirvendig halten darf (BGH, NJltl 2o06; 1506 ff; BGB, NJw 2008'

2910 ff). Als ,{uSfluss d"es,au5 dern Grundsatz des erforderlichen hergeleiteten Wirt-

schaftlichkeitCgebotes Xann'der: Geschädigte allerdings nictrt unbeschnänkt jegliche

Kosten er:setzt verlangen. Vielmehr ist er gehalten, im Rahmen des Zurnutbaren von

mehreren Mögliehkeiten denwirtschaff{icheren Weg derSchadensbehebung zu wäh-

len (BGH, NJW 2008,2P1Af0. Der BGH hat in der Vergangenheit rnehrfach entschie-

den; dass für die Pnifung der betriebowirtsghaftlichen Rechtfertigung des Unfallersatz-

tarifes derTatrichler in Ausübung seines Ermessens nach S 287 ZPO den Normaltarif

auf der Grundlage des gewichteten Mittels des Schwacke-Mietpreisspiegels 2006 im

Postleitzahfgebiet des Geschädigten ermitteln darf (BGH, NJW 2008, 2910; BGH, NZV

2008, 339 ff). Bedenken gegen die Anwendung dieser Grundsätze, inshesondere ei-
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ner Schäteung gem. $ 2S7 ZPA, bei Anwendung des Schwacke-Mbtpreisspiegels

2009 bestehen aus Sicht des.Gerjchts nicht

Sqweit die tseklagüe auf die Fraunhofer Ljste zur. Berechnung der tatsächlieh angefal-

lenen Mietwagenkosten,abstellt, trittderggf, bestehende VorteilderAnonymität, der

die Studie des Fraunhofer Instituts bietet, jedoch hinter dem Nachteil der geringeren

Datenerfassung und auch der Zusammenfassung derVergleiihsgebiete (größere Ge-

biete wurden zusammengefasst) gegenüber. Nach Auffassung des Gerichts kann die

Studie des Fraunhofer lnstituts im Entscheidungsfalldaher keine geeignete Schät'

zungsgrundlage sein.

r Höhe von 1.699,97 € noch

unter dem von der Schwapke-Liste 2009 vorgegebenen Betrag liegt, ist die Klagefor-

derung auf Zahlung restlicher Mietwagenkosterr in Höhe von 652;77 € grundsätzlich -

unter Berücksiohtigung von $ 251 ZPA - nicht zu beanstanden.

Da jedoch der Geschädigte beider Klägerin ein Mietfahzeug der Mietwagenklasse 6

gernäß Schwacke-Liste Automietwagenklasse lt/2009 anmietete und er selbst ein

Fahrzeug der Schwacke-Liste Automietwagenklasse lll2009 der Mietwagenklasse 6

fuhr, musste ein Abzug von 10 Vo der Mietwagenkosten wegen ersparter Eigenauf-

wendung, d.h. in Höhe von 17O,- €, berücksiChtigt werdeq (vgl, OLG Hamm, Urteil

vom2L04.2CI08, A2.: 6 U 18üA7, OtG:Dresden, Beschluss vom 29.06.200-9 , Az.:7 l)

0499i09, 7 U 499/09;zitiert jeweils nach Juris).

Der Klägerin bteht somit der geltend gemachte Betrag in Höhe von 482,77 € - aus ab-

getretenem Recht - zu.

lm Übrigen war die Klage abzuweisen.

- -
Die Kostenentscheidung fiol t aus $ 92 ZPQ,

Die Entscheidung über: die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus SS 708, 71'1,

713 ZPO.
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Der Streitwert wurdl entsprechend der' Höhe der Haupt{orderung festgesetzt

nrfh\ J t l . l I
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